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Amtliche Bekanntmachungen 
75. Jahrgang 

Jahresabschluss 2019 der Düsseldorf Marketing GmbH 
Die Gesellschafterversammlung der Düsseldorf Marketing GmbH hat am 19.06.2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt 
und über die Ergebnisverwendung wie folgt beschlossen: 

Die Gewinn- und Verlustrechnung 
des Jahres 2019 weist bei einem Umsatz von 
931.765,56 € ein Jahresergebnis von 
1.846,20 € aus. Der Jahresüberschuss wird 
auf neue Rechnung vorgetragen, so dass 
sich der Bilanzgewinn auf 87.143,81 € 
beläuft. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der 
Benrather Straße 9 im Vorzimmer der 
Geschäftsführung aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft RINKE TREUHAND GmbH, 
Düsseldorf hat am 19.05.2020 folgenden Bestä
tigungsvermerkt erteilt: 





„Wir haben den Jahresabschluss der Düsseldorf 
Marketing GmbH, Düsseldorf, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem
ber 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs und Bewertungs
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Düsseldorf Marketing 
GmbH, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 





Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
–	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 

allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertrags
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 und 








–	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 



Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent
wicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsur
teil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf 
den Inhalt der oben genannten Erklärung zur 
Unternehmensführung. 




Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unse
re sonstigen deutschen Berufspflichten in Über
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 











Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens , Finanz und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref







-
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fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 






Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
–	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 

wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, pla
nen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei
chend und geeignet sind, um als Grundlage 





für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstö
ße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl
schungen, beabsichtigte Unvollständigkei
ten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein
halten können. 










–	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs
handlungen zu planen, die unter den gege
benen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über 
die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell
schaft abzugeben. 









–	 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 




–	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer
fen können. Falls wir zu dem Schluss kom
men, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti
gungsvermerk auf die dazugehörigen Anga
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 






















–	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahresab
schlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar
stellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord








nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens , Finanz und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. 



–	 beurteilen wir den Einklang des Lagebe
richts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm ver
mittelte Bild von der Lage des Unterneh
mens. 






–	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorien
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachge
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori
entierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 












Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll
system, die wir während unserer Prüfung fest
stellen.“ 








Düsseldorf, den 09. Dezember 2020 

Düsseldorf Marketing GmbH 

Die Geschäftsführer 
Frank Schrader 
Hans-Jürgen Rang 
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Jahresabschluss 2019 der Düsseldorf Tourismus GmbH 
Die Gesellschafterversammlung der Düsseldorf Tourismus GmbH hat am 19.06.2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt 
und über die Ergebnisverwendung wie folgt beschlossen: 

Die Gewinn- und Verlustrechnung des 
Jahres 2019 weist bei einem Umsatz von 
4.062.191,62 € einen Jahresfehlbetrag in 
Höhe von 353.429,57 € aus. Die Gesell
schafterversammlung beschließt, das Jah
resergebnis auf neue Rechnung vorzutragen, 
so dass sich ein Bilanzverlust von 
209.466,56 € ergibt. 




Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der 
Benrather Straße 5, im Vorzimmer der 
Geschäftsführung aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft RINKE TREUHAND GmbH, 
Düsseldorf hat am 19.05.2020 folgenden Bestä
tigungsvermerkt erteilt: 





„Wir haben den Jahresabschluss der Düsseldorf 
Tourismus GmbH, Düsseldorf, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem
ber 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs und Bewertungs
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Düsseldorf Tourismus 
GmbH, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 





Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
–	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss 

in allen wesentlichen Belangen den deut
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit
telt unter Beachtung der deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes Bild der Vermögens und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2019 und 











–	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent
wicklung zutreffend dar. 





Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 






im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens , Finanz und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 





















Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
–	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 

wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah
resabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reakti
on auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als 
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft
setzen interner Kontrollen beinhalten kön
nen. 














–	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs
handlungen zu planen, die unter den gege
benen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über 
die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell
schaft abzugeben. 









–	 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver



tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 
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– ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer
fen können. Falls wir zu dem Schluss kom
men, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti
gungsvermerk auf die dazugehörigen Anga
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmens
tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 














– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus
ses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar
stellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens , Finanz und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. 

– beurteilen wir den Einklang des Lagebe
richts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm ver
mittelte Bild von der Lage des Unterneh
mens. 






















– führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorien
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachge
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori
entierten Angaben sowie zu den zugrunde 












liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsy
stem, die wir während unserer Prüfung feststel
len.“ 








Düsseldorf, 09. Dezember 2020 

Düsseldorf Marketing GmbH 

Die Geschäftsführer 
Frank Schrader 
Ole Friedrich 
Hans-Jürgen Rang 

Öffentliche Sitzungen 
Ausschuss für Wohnungswesen 
und Modernisierung 
Montag, 11. Januar, 14 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Heike Prießen, 
Tel: 89-96195 

Schulausschuss 
Dienstag, 12. Januar, 14 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Yalda Uyani, 
Tel: 89-96277 

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und 
internationale Zusammenarbeit 
Dienstag, 12. Januar, 17 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Dorota Kalkbrenner, 
Tel: 89-93866 

Integrationsrat 
Mittwoch, 13. Januar, 13 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Larissa Orlovic, 
Tel: 89-95545 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
Mittwoch, 13. Januar, 15 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Sabine Novy, 
Tel: 89-25878 

Ordnungs- und Verkehrsausschuss 
Mittwoch, 13. Januar, 18 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführer: Daniel Zarembowicz, 
Tel: 89-93989 

Ausschuss für Digitalisierung 
Donnerstag, 14. Januar, Uhrzeit wird noch 
bekannt gegeben 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Monika Schmoldt, 
Tel: 89-96729 

Ausschuss für Umweltschutz 
Donnerstag, 14. Januar, Uhrzeit wird noch 
bekannt gegeben 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Antje Wiegand, 
Tel: 89-25085 

Hinweis zu Sitzungsunterlagen 
Die Unterlagen zu den Sitzungen der 
Ausschüsse und Bezirksvertretungen 
finden Sie in der Regel fünf Tage jeweils 
vor Sitzungstermin unter 
www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo 
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Aufstellung und Auslegung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
(Entwurf) 
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 25.11.2020 für das nachstehende Gebiet die Aufstellung eines Bebauungspla
nes gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) beschlossen, die vorran
gig folgende Planungsziele zur Grundlage haben soll: 




Bebauungsplan der Innenentwicklung
(Entwurf) Nr. 02/010 – Östlich Hanielpark / 
Sohnstraße – 
Gebiet etwa zwischen dem Grundstück Sohn
straße 12, der Sohnstraße, der Grafenberger 
Allee und dem Hanielpark 

–	 maßgebend ist die Festsetzung des räum
lichen Geltungsbereiches gemäß § 9 Abs. 7 
BauGB im Bebauungsplan der Innenent
wicklung (Entwurf) Nr. 02/010 - Östlich 
Hanielpark / Sohnstraße - der Bestandteil 
dieses Beschlusses ist. 







Planungsziele: 
–	 Ausweisung von einem allgemeinen Wohn

gebiet (WA) 


In gleicher Sitzung hat der Ausschuss für 
Planung und Stadtentwicklung dem Entwurf des 
Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 
02/010 – Östlich Hanielpark / Sohnstraße - und 
seiner Begründung für die öffentliche Ausle
gung zugestimmt. 



Der vorgenannte Plan mit seiner Begründung 
und den nach Einschätzung der Ge-meinde 
wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezo
genen Stellungnahmen liegt gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634) in der Zeit vom 12.01.2021 bis ein
schließlich 12.02.2021 (Hinweis: am Donners
tag, 11.02.2021 besteht keine Einsichtmöglich
keit) beim Stadtplanungsamt, Brinckmannstr. 5, 
40225 Düsseldorf, im Erdgeschoss des Verwal
tungsgebäudes, unter Einhaltung der aufgrund 
der Coronavirus-Pandemie geltenden Abstands
und Hygieneregelungen sowie Erfassung der 
Kontaktdaten während folgender Zeiten zu 
jedermanns Einsicht aus: montags bis donners
tags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 
Uhr bis 16.00 Uhr; freitags von 9.00 Uhr bis 
13.00 Uhr. Ferner sind die Unterlagen der 
öffentlichen Auslegung auch im Internet über 
das Landesportal unter 













https://www.bauleitplanung.nrw.de oder unter 
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php

 
 zu erreichen. 

Sollten Sie mit Blick auf die aktuelle Coronavi
rus-Pandemie zur besonders zu schützenden 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf gemäß Aus
sage des Robert-Koch-Instituts (

-
-

-
- 

-

www.rki.de) 
gehören oder unter häuslicher Quarantäne ste
hen und über keinen Internetzugang verfügen, 
können Sie sich für eine individuelle Unterstüt
zung an das Stadtplanungsamt wenden (Telefon 
0211/8996918 oder 0211/8996498).	 

-
-

-




-

-

-

: 


- -
- 

(Stadtbezirk 2) 

Die ausliegenden Unterlagen beinhalten 
folgende umweltbezogen Stellungnahmen, 
zum Teil in Gutachtenform

–	 Verkehrsgutachten: Spiekermann GmbH 
Consulting Engineers: „Verkehrliche Stel

lungnahme für das B-Plan-Verfahren Nr. 
02/010 – östlich Hanielpark – (Stadtbezirk 
2, Stadtteil Düsseltal)“, 26.05.2020 

– Schalltechnische Untersuchung: Peutz Con
sult GmbH: „Schalltechnische Un tersu
chung zum städtebaulichen Entwurf Plan 
Nr. 02/010 „Östlich Hanielpark in Düssel
dorf“ (Bericht VB 7514-2), 06.04.2020 

– Grünplanung: Dipl. Ing. Wolf D. Meyer-
Ricks: „Sachverständigengutachten zur 
Bewertung des Baumbestands“ (Zeichen 
1016-17-12, 05.01.2018/ er gänzt 
30.08.2018) 

–	 Grünplanung: Schröder Landschaftsarchi
tekten & Ingenieure/Kaspar Kraemer Archi
tekten GmbH: „Freiflächenkonzept“, mit 
„Freiflächenplan“ und „Rodungsplan“, 
07.12.2020	 

– Artenschutz (planungsrelevante Arten: Fle
dermäuse, Vögel): Büro für Ökologie & 

Landschaftsplanung Hartmut Fehr: „Arten
schutzprüfung Stufe 1 zum Bebauungsplan 
02/010 „Östlich Hanielpark/Sohnstraße in 
Düsseldorf“, 17.01.2018 

– Gefährdungsabschätzung: Dr. Tillmanns 
Consulting GmbH: „Gefährdungsabschät
zung für das Tankstellengrundstück an der 
Grafenberger Allee, Ecke Sohnstraße in 
Düsseldorf“, 16.03.2018 

– Gefährdungsabschätzung: Dr. Tillmanns 
Consulting GmbH: „Gefährdungsabschät
zung zu den Grundstücken an der Sohnstra
ße 4-10 in Düsseldorf (B-Planverfahren: BP 
02/010 „östlich Hanielpark/Sohnstraße“)“, 
30.03.2020 

– Umweltamt zu den Themen Straßen- und 
Schienenverkehrslärm, Gewerbe-lärm, 
Boden (Altablagerungen, Altstandorte, vor
sorgender Bodenschutz), Störfallbetriebsbe
reiche, Wasser (Grundwasser, Nieder

https://www.bauleitplanung.nrw.de
http://www.rki.de
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php
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schlags- und Abwas-serbeseitigung, Ober
flächengewässer, Wasserschutzgebiete, 
Hochwasserbelange), Luftqualität und Klima 



–	 Garten-, Friedhofs- und Forstamt zu dem 
Thema Grünplanung 

–	 Jugendamt zu dem Thema Kinderbetreuung 
–	 Stadtentwässerungsbetrieb zu dem Thema 

Abwasserbeseitigung 
–	 Gesundheitsamt zu Themen gesundheit

licher Aspekte zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen auf die menschliche 
Gesundheit 



–	 Bezirksregierung zu den Themen, Straßen
verkehrslärm, Hochwasserrisikomanage
ment und Überschwemmungsgebiete 




–	 Polizeipräsidium Düsseldorf zu dem Thema 
Kriminalprävention 

–	 Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu 
dem Thema Bodendenkmalpflege 

–	 Stadtwerke Düsseldorf zu dem Thema 
Elektromobilität 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch die vom 
Ausschuss für Planung und Stadt-entwicklung 
bestätigten Ergebnisse aus den Verfahrens
schritten gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB 
mit öffentlich ausliegen. 

-

Innerhalb der Auslegungsfrist können von jeder
mann Stellungnahmen bei der v.g. Stelle insbe
sondere schriftlich, zur Niederschrift oder per 
Email an 




bauleitplanung@duesseldorf.de abge
geben werden. Ferner besteht die Möglichkeit, 
Stellungnahmen über das Internet 
(



https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php

 
) abzugeben. 

Soweit in diesem Bebauungsplan-Entwurf 
Bezug genommen wird auf technische Regel
werke - VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie 
Richtlinien anderer Art -, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v.g. auslegenden 
Stelle bereitgehalten. 

-

Bezüglich einer evtl. Einsichtnahme ist eine vor
herige telefonische Kontaktaufnahme unter den 
v.g. Telefonnummern erforderlich. 



Gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 a Abs. 6 BauGB 
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können. 



Sofern Stellungnahmen in Form von Unter
schriftslisten eingereicht werden, wird gebeten, 
einen Beauftragten zu benennen, mit dem der 
Schriftverkehr geführt werden soll. Abschriften 
der Ratsentscheidung werden dem Beauftrag
ten in ausreichender Anzahl zur Verfügung 
gestellt. 





Düsseldorf, 11.12.2020 
61/12-B-02/010 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 
Orzessek-Kruppa 
(Amtsleiterin) 

Bekanntmachungsanordnung: 

Rechtskraft der 4. Änderung des Landschaftsplans 
der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Die gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 
durch den Haupt- und Finanzausschuss der Lan
deshauptstadt Düsseldorf am 30. November 
2020 beschlossene Satzung für die 4. Land
schaftsplanänderung gemäß § 7 Absatz 3 des 
Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-
Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – 
LNatSchG NRW) in der Fassung der Bekannt
machung vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 487) 
in der zurzeit gültigen Fassung wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 







Die öffentliche Auslegung gemäß § 17 Absatz 1 
LNatSchG NRW fand in der Zeit vom 06. Juli 
bis 24. August 2020 statt und wurde 
27.06.2020 ortsüblich bekannt gemacht. 

Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amts
blatt tritt die 4. Änderung des Landschaftspla
nes der Landeshauptstadt Düsseldorf in Kraft. 




Der Landschaftsplan kann während der Dienst
zeiten nach vorheriger Anmeldung (telefonisch 
unter 



0211-8994822 oder per Mail 
unb@duesseldorf.de) beim Garten-, Friedhofs
und Forstamt, Kaiserswerther Str. 390 eingese
hen werden. (Dienstzeiten des Garten-, Fried
hofs- und Forstamtes sind montags bis donners
tags 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.) Ferner kann der Ent
wurf im Internet unter der Adresse: 








https://www.duesseldorf.de/stadtgruen/
landschafts-und-natur-chutz/landschaftsplan/
4-aenderungsverfahren.html

 
 

 abgerufen werden. 








  
  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekom
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma
chung) nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 





1.	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah
ren wurde nicht durchgeführt, 



2.	 die Satzung für die 4. Landschaftsplanände
rung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 



3.	 der Oberbürgermeister hat den Beschluss 
des Haupt- und Finanzausschusses vorher 
beanstandet 

oder 

4.	 der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Landeshauptstadt Düsseldorf 
vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich
net worden, die den Mangel ergibt. 



Düsseldorf, den 10.12.2020 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 

Kraftloserklärung 
Der am 24.02.2017 ausgehändigte Auszug aus 
der Genehmigungsurkunde für den Gelegen
heitsverkehr mit Taxen mit der Ordnungsnum
mer 38 ausgestellt auf die Firma Easy Taxi 
GmbH, Karlsruher Straße 32, 40229 Düssel
dorf, gültig bis 23.02.2022, wird gemäß § 17 
Abs. 5 des Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 08.08.1990 (BGBI.I S. 1690) in der jeweils 
geltenden Fassung für kraftlos erklärt. 

Eine Zweitschrift des Auszuges aus der Geneh
migungsurkunde wurde ausgestellt. 

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
-Amt für Einwohnerwesen- 

mailto:bauleitplanung@duesseldorf.de
mailto:unb@duesseldorf.de
https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php
https://www.duesseldorf.de/stadtgruen/landschafts-und-natur-chutz/landschaftsplan/4-aenderungsverfahren.html
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Bebauungsplan wird rechtsverbindlich 
Nachstehender Bebauungsplan ist vom Haupt- und Finanzausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) i.V.m. § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO NRW) und § 11 des Gesetzes zur Regelung besonderer Handlungs
befugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infekti
onsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz - IfSBG NRW) am 30.11.2020 als Satzung beschlossen worden: 




Bebauungsplan Nr. 03/032
– Östlich Völklinger Straße 
Gebiet etwa zwischen der Bahntrasse Neuss-
Düsseldorf, der Völklinger Straße, einer ver
zackten Linie etwa zwischen den Grundstücken 
Völklinger Straße 38 und Volmerswerther Stra
ße 27 und der Volmerswerther Straße 
























 












(Stadtbezirk 3) 























Bekanntmachungs
anordnung 
Der vom Haupt- und Finanzausschuss der Lan
deshauptstadt Düsseldorf als Satzung beschlos
sene Bebauungsplan Nr. 03/032 - Östlich Völ
klinger Straße - wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der v. g. 
Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan mit seiner Begründung ein
schließlich der zusammenfassenden Erklärung 
liegt, sobald und soweit die durch das Corona-
Virus hervorgerufene Pandemie-Situation es 
zulässt, beim Vermessungs- und Katasteramt, 
Brinckmannstraße 5, Erdgeschoss, Zimmer 
0001, zur Einsicht aus. 

Dienststunden des Vermessungs- und Kataster
amtes sind montags, mittwochs und freitags 
von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr, dienstags und don
nerstags von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 
Für eine Einsichtnahme ist eine Terminverein
barung erforderlich. 

Ferner ist der Plan künftig auch über das Lan
desportal unter der Internetadresse 
https://uvp-verbund.de/nw oder über die 
Homepage der Landeshauptstadt Düsseldorf 
unter https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
rechtskraft.php zu erreichen. 

Soweit in diesem Bebauungsplan Bezug genom
men wird auf technische Regelwerke - VDI-
Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien 
anderer Art -, so werden diese zu jedermanns 
Einsicht bei der v.g. auslegenden Stelle bereit
gehalten. 

Es wird auf folgendes hingewiesen: 

1.	 Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor
schriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor
schriften über das Verhältnis des Bebau
ungsplans und des Flächennutzungs
plans und 

c)	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Landeshauptstadt Düs
seldorf, Stadtplanungsamt, Brinckmann
straße 5, 40225 Düsseldorf unter Darle
gung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a beachtlich sind. 

2.	 Die Verletzung von Verfahrens- oder Form
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann beim 
Zustandekommen einer Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
(öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b)	 die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)	 der Oberbürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet 

oder 

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt (§ 7 Abs. 6 der 
GO NRW). 

3.	 Ein Entschädigungsberechtigter kann Ent
schädigung verlangen, wenn die in §§ 39 bis 
42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermö
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh
ren, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichti
gen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jah
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in o. g. Fällen bezeichneten Vermögens
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

Düsseldorf, 11.12.2020 
61/12-B-03/032 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 

https://uvp-verbund.de/nw
https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/rechtskraft.php
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenentwicklung 
wird rechtsverbindlich 
Nachstehender Bebauungsplan ist vom Haupt- und Finanzausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) i.V.m. § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO NRW) und § 11 des Gesetzes zur Regelung besonderer Handlungs
befugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infekti
onsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz - IfSBG NRW) am 30.11.2020 als Satzung beschlossen worden: 




Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
der Innenentwicklung Nr. 04/014 
– Wickrather Straße – 
Gebiet nördlich und südlich der Wickrather 
Straße sowie östlich des Grevenbroicher Wegs 
























(Stadtbezirk 4) 

Bekanntmachungs
anordnung 
Der vom Haupt- und Finanzausschuss der Lan
deshauptstadt Düsseldorf als Satzung beschlos
sene vorhabenbezogene Bebauungsplan der 
Innenentwicklung Nr. 04/014 – Wickrather 
Straße - wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der v. g. 
Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan mit seiner Begründung liegt, 
sobald und soweit die durch das Corona-Virus 
hervorgerufene Pandemie-Situation es zulässt, 
beim Vermessungs- und Katasteramt, Brinck
mannstraße 5, Erdgeschoss, Zimmer 0001, zur 
Einsicht aus. 
Dienststunden des Vermessungs- und Kataster
amtes sind montags, mittwochs und freitags 
von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr, dienstags und don
nerstags von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 
Für eine Einsichtnahme ist eine Terminverein
barung erforderlich. 

Ferner ist der Plan künftig auch über das 
Landesportal unter der Internetadresse 
https://uvp-verbund.de/nw oder über die 
Homepage der Landeshauptstadt Düsseldorf 
unter www.duesseldorf.de/stadtplanungsamt 
zu erreichen. 

Soweit in diesem Bebauungsplan Bezug genom
men wird auf technische Regelwerke - VDI-
Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien 
anderer Art -, so werden diese zu jedermanns 
Einsicht bei der v.g. auslegenden Stelle bereit
gehalten. 

Es wird auf folgendes hingewiesen: 

1.	 Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 

a)	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Form
vorschriften, 

b)	 eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor
schriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennut
zungsplans und 

c)	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Landeshauptstadt Düs
seldorf, Stadtplanungsamt, Brinckmann
straße 5, 40225 Düsseldorf unter Darle
gung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 





Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a beachtlich sind. 

2.	 Die Verletzung von Verfahrens- oder Form
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann beim 
Zustandekommen einer Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
(öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 



a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 



b)	 die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)	 der Oberbürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet 

oder 



d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt (§ 7 Abs. 6 der 
GO NRW). 

3.	 Ein Entschädigungsberechtigter kann Ent
schädigung verlangen, wenn die in §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachtei
le eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen bean
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o. 
g. Fällen bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 







Düsseldorf, 11.12.2020 
61/12-B-04/014 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 

https://uvp-verbund.de/nw
http://www.duesseldorf.de/stadtplanungsamt
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Auslegung einer Flächennutzungsplanänderung (Entwurf) 
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 25.11.2020 der nachstehenden Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Entwurf) und seiner Begründung für die öffentliche Auslegung zugestimmt: 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 186 
(Entwurf) – Heerdterhof-Garten – 
Gebiet im Westen entlang der Schiessstraße, im 
Norden entlang der Nordseite der ehemaligen 
Güterbahnstrecke Neuss/Düsseldorf-Oberkas
sel, im Osten entlang des Heerdter Lohwegs 
und im Süden entlang der Südseite des Park
platzes und des Bürokomplexes „Am Albertus
see 1“ und des Bürokomplexes „Albertusbogen“ 






Der vorgenannte Plan mit seiner Begründung 
und den nach Einschätzung der Ge-meinde 
wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezo
genen Stellungnahmen liegt gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634) in der Zeit vom 12.01.2021 bis ein
schließlich 12.02.2021 (Hinweis: am Donners
tag, 11.02.2021 besteht keine Einsichtmöglich
keit) beim Stadtplanungsamt, Brinckmannstr. 5, 
40225 Düsseldorf, im Erdgeschoss des Verwal
tungsgebäudes, unter Einhaltung der aufgrund 
der Coronavirus-Pandemie geltenden Abstands
und Hygieneregelungen sowie Erfassung der 
Kontaktdaten während folgender Zeiten zu 
jedermanns Einsicht aus: montags bis donners
tags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 
Uhr bis 16.00 Uhr; freitags von 9.00 Uhr bis 
13.00 Uhr. Ferner sind die Unterlagen der 
öffentlichen Auslegung auch im Internet über 
das Landesportal unter 













https://www.bauleitplanung.nrw.de oder unter 
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php

 
 zu erreichen. 

Sollten Sie mit Blick auf die aktuelle Corona
virus-Pandemie zur besonders zu schützenden 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf gemäß Aus
sage des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) 
gehören oder unter häuslicher Quarantäne 
stehen und über keinen Internetzugang verfü
gen, können Sie sich für eine individuelle Unter
stützung an das Stadtplanungsamt wenden 
(Telefon 0211/8996918 oder 0211/8996498). 





- : 
-

: 

-

: 

: : 
-

- -

-
-

-
: 


: 

-
-





- : 
-

(Stadtbezirk 4) 

Folgende Arten umweltbezogener 
Informationen sind verfügbar

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch 
Informationen zu(r/m)
–	 Straßenverkehrs- und Gewerbelärm sowie 

zu Lärmschutzmaßnahmen 
–	 Auswirkungen durch elektromagnetische 

Felder von technischen Anlagen 
- Abstand zu Störfallbetriebsbereichen 
–	 Kinderbetreuungs- und Spielflächenversor

gung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen/ Landschaft durch Informationen 
zu(m)
–	 Fauna-Flora-Habitat-Gebieten und Vogel

schutzgebieten nach Naturschutz-Richtlini
en der Europäischen Union 

–	 Tieren und Pflanzen, zu Eingriffen in Natur 
und Landschaft und Begrünungsmaßnahmen 

–	 geschützten Arten und zu artenschutzrecht
lichen Belangen und Vorkommen im Plange
biet 

– Landschafts-/Stadtbild 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch 
Informationen zu(r)
– Versiegelung des Bodens 
–	 Altablagerungen im Umfeld des Plangebie

tes 
– Altablagerungen im Plangebiet 
– Altstandorten im Plangebiet 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch 
Informationen zu(r/m)
– Grundwasser, insbesondere zu Grundwas

serständen und zur Grundwasserqualität 
– Niederschlags- und Schmutzwasserbeseiti

gung 
– Oberflächengewässern, Wasserschutzge

bieten und Hochwasserbelangen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 
durch Informationen zu(r)
– Luftschadstoffen durch Straßenverkehr und 

deren Einwirkungen auf das Plangebiet 
– Nutzung umweltfreundlicher Mobilität 
– klimatischen Verhältnissen sowie zu 

Klimaschutz und Klimaanpassung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter durch Informationen zu
– Denkmälern 
– Kultur- und sonstigen Sachgütern 

Die ausliegenden Unterlagen beinhalten 
folgende umweltbezogen Stellungnahmen
– Schallgutachten Peutz Consult GmbH: 

Schalltechnische Untersuchung zum 
Be-bauungsplan Nr. 04/020 – Heerdterhof 
Garten – in Düsseldorf-Heerdt (VB7620-1), 
13.03.2019/ Druckdatum: 19.10.2020 

– Umweltamt zu den Themen Straßen- und 
Gewerbelärm, Boden (Altablagerungen und 
Altstandorte), Wasser (Grundwasser, 
Niederschlags- und Abwasserbeseitigung, 
Oberflächengewässer, Hochwasser
belange), Luftqualität und Klima 

– Garten-, Friedhofs- und Forstamt zu den 
Themen Tiere und Pflanzen, Landschafts
bild, Spielflächenversorgung, Artenschutz, 
Grünplanung, Nullvariante und Monitoring 

– Jugendamt zum Thema Kinderbetreuung 
– Stadtentwässerungsbetrieb zu den Themen 

Abwasserbeseitigung und Überflutungs
schutz 

– Gesundheitsamt zu Themen gesundheitli
cher Aspekte zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen auf die menschliche 
Gesundheit 

– Bezirksregierung zu den Themen Denkmal
angelegenheiten, Luft (Luftreinhaltepla
nung), Störfallbetriebsbereichen, Gewerbe
lärm und Gerüche, Gewässerschutz 
(Wasserschutzgebiet, Abwasserentsorgung 
und Hochwasserrisikogebiete) 

https://www.bauleitplanung.nrw.de
http://www.rki.de
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php


–	 Naturschutzbund Deutschland (NABU) zum 
Thema Artenschutz 

–	 Industrie und Handelskammer (IHK) zum 
Thema Gewerbelärm 

–	 Handwerkskammer (HWK) zum Thema 
Gewerbelärm 

Ferner wird folgende weitere Stellung
nahme mit öffentlich ausgelegt


: 

–	 Eisenbahnbundesamt zum Thema Freistel
lung der Bahnanlagen 



Es wird darauf hingewiesen, dass auch die vom 
Ausschuss für Planung und Stadt-entwicklung 
bestätigten Ergebnisse aus den Verfahrens
schritten gem. § 3 Abs. 1 und § 4 BauGB mit 
öffentlich ausliegen. 

-

Innerhalb der Auslegungsfrist können von jeder
mann Stellungnahmen bei der v.g. Stelle insbe
sondere schriftlich, zur Niederschrift oder per 
Email an bauleitplanung@duesseldorf.de abge
geben werden. Ferner besteht die Möglichkeit, 
Stellungnahmen über das Internet 
(https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php) abzugeben. 






 

Soweit in dieser Flächennutzungsplanänderung 
Bezug genommen wird auf technische Regel
werke - VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie 
Richtlinien anderer Art -, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v.g. auslegenden 
Stelle bereitgehalten. 

-

Bezüglich einer evtl. Einsichtnahme ist eine vor
herige telefonische Kontaktaufnahme unter den 
v.g. Telefonnummern erforderlich. 



Gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 a Abs. 6 BauGB 
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können. 



Ferner wird gem. § 3 Abs. 3 BauGB darauf hin
gewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbe
helfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein
wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rah
men der Auslegungsfrist nicht oder nicht recht
zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können. 









Sofern Stellungnahmen in Form von Unter
schriftslisten eingereicht werden, wird gebeten, 
einen Beauftragten zu benennen, mit dem der 
Schriftverkehr geführt werden soll. Abschriften 
der Ratsentscheidung werden dem Beauftrag
ten in ausreichender Anzahl zur Verfügung 
gestellt. 





Düsseldorf, 10.12.2020 
61/12-FNP 186 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 
Orzessek-Kruppa 
(Amtsleiterin) 
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Bekanntmachung über die Offenlegung einer 
Grenzniederschrift in der Gemarkung Hubbelrath 
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die 
Vermessung der Grenzen der Grundstücke 
Gemarkung Erkrath, Flur 1+6, Flurstücke 1, 4, 5, 
17, 18, 19, 26, 27, 47, 66, 80, 208, 210, 236, 
250. Weil die Eigentümer eines angrenzenden 
Flurstücks als Beteiligte nur mit unverhältnismä
ßig hohem Aufwand ermittelt werden können, 
werden das Ergebnis der Grenzermittlung sowie 
die Abmarkung durch Offenlegung bekannt 
gegeben. 



Betroffen ist das in Erkrath an der Kreisgrenze 
Mettmann/Düsseldorf gelegene Grundstück mit 
der Katasterbezeichnung: 

Gemarkung Hubbelrath, Flur 9, Flurstück 19. 

Dieses Grundstück grenzt an das vermessene 
Grundstück an; Eigentümer sind für das Grund
stück nicht ermittelt. 



Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Lan
desvermessung und das Liegenschaftskataster 
vom 5. März 2005 (Vermessungs- und Kata
stergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), 
in der zur Zeit geltenden Fassung, erfolgt die 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermitt
lung und der Abmarkung von Grundstücksgren
zen durch Offenlegung der Grenzniederschrift 
vom 09.12.2020 zur Geschäftsbuchnummer 
12360-2-1 in der Zeit 

vom 04.01.2021 bis 04.02.2021 

in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurs M.Sc. Malwin Eichborn 
Hahnenhauser Feld 2, 42719 Solingen Wald 
während der nachstehenden Servicezeiten: 
Montag bis Donnerstag von 7:15 bis 16:30 Uhr 
und Freitag von 7:15 bis 13:00 Uhr. 








Während der Offenlegungszeiten ist die Grenz
niederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. 
Den betroffenen Eigentümern und Eigentüme
rinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücks
gleicher Rechte ist Gelegenheit gegeben, sich 
über das Ergebnis der Grenzermittlung und die 
Abmarkung unterrichten zu lassen. Um Warte
zeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit 
einer Terminabsprache. Diese kann telefonisch 
unter der Rufnummer 0212-222670 erfolgen. 








Belehrung über Einwendungen gegen die 
Grenzermittlung: 

Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gemäß 
§ 19 Abs.1 in Verbindung mit § 21 Abs. 5 Verm
KatG NRW als anerkannt und die Grenzen somit 
als festgestellt, wenn nicht innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Ein
wendungen erhoben werden. Einwendungen 
gegen die Grenzermittlung sind schriftlich oder 
zur Niederschrift bei mir unter der Anschrift 
Hahnenhauser Feld 2, 42719 Solingen Wald zu 
erheben. 

-



Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die 
Abmarkung: 

Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Ver
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 
40213 Düsseldorf schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten/der 
Urkundsbeamtin in der Geschäftsstelle des Ver
waltungsgerichts Düsseldorf zu erklären. 





Die Klage kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elek
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs
gerichten und den Finanzgerichten im Lande 
Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – 
(SGV.NRW.320) in der jeweils geltenden Fas
sung eingereicht werden. Das elektronische 
Dokument muss mit einer qualifizierten elektro
nischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signa
turgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. 1 S. 876) in 
der jeweils geltenden Fassung versehen sein 
und an die elektronische Poststelle des Gerichts 
übermittelt werden. 









Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der 
Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich des 
§ 55a Abs. 2 Satz 2 Verwaltungsgerichtsord
nung Abschriften für die übrigen Beteiligten bei
gefügt werden (§ 81 VwGO). 




Falls die Frist zur Erhebung von Einwendungen 
gegen das Ergebnis der Grenzermittlung oder 
die Frist zur Klageerhebung gegen die Abmar
kung durch das Verschulden eines von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet 
werden. 



Bei der Verwendung der elektronischen Form 
sind besondere technische Rahmenbedingun
gen zu beachten. Die besonderen technischen 
Voraussetzungen sind unter www.egvp.de auf
geführt. 





Diese öffentliche Bekanntmachung ist zusätzlich 
im Internet unter 
https://www.duesseldorf.de/rathaus-onli
ne/amtsblatt.html einsehbar. 



Solingen, 09.12.2020 

gez. M.Sc. Malwin Eichborn, ÖbVI 

mailto:bauleitplanung@duesseldorf.de
http://www.egvp.de
https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php
https://www.duesseldorf.de/rathaus-online/amtsblatt.html
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Auslegung einer Flächennutzungsplanänderung (Entwurf) 
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 25.11.2020 der nachstehenden Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Entwurf) und seiner Begründung für die öffentliche Auslegung zugestimmt: 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 196 
(Entwurf) – Ehemals Fashion House – 
Gebiet entlang der Gebäude „Fashion House I 
und II“ an der Danziger Straße (Bundesstraße 8) 
etwas südlich und westlich der Carl-Sonnen
schein-Straße und der Deikerstraße 

-

Der vorgenannte Plan mit seiner Begründung 
und den nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezo
genen Stellungnahmen liegt gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634) in der Zeit vom 12.01.2021 bis ein
schließlich 12.02.2021 (Hinweis: am Donners
tag, 11.02.2021 besteht keine Einsichtmöglich
keit) beim Stadtplanungsamt, Brinckmannstr. 5, 
40225 Düsseldorf, im Erdgeschoss des Verwal
tungsgebäudes, unter Einhaltung der aufgrund 
der Coronavirus-Pandemie geltenden Abstands
und Hygieneregelungen sowie Erfassung der 
Kontaktdaten während folgender Zeiten zu 
jedermanns Einsicht aus: montags bis donners
tags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 
Uhr bis 16.00 Uhr; freitags von 9.00 Uhr bis 
13.00 Uhr. Ferner sind die Unterlagen der 
öffentlichen Auslegung auch im Internet über 
das Landesportal unter 













https://www.bauleitplanung.nrw.de oder unter 
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php

 
 zu erreichen. 

Sollten Sie mit Blick auf die aktuelle Corona
virus-Pandemie zur besonders zu schützenden 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf gemäß Aus
sage des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) 
gehören oder unter häuslicher Quarantäne ste
hen und über keinen Internetzugang verfügen, 
können Sie sich für eine individuelle Unterstüt
zung an das Stadtplanungsamt wenden 
(Telefon 0211/8996918 oder 0211/8996498). 









: 

: 

- :   

-
: 

-

: 
- : 

: 
- - 
- 

- 


-

- : 
- -

(Stadtbezirk 5) 
Folgende Arten umweltbezogener 
Informationen sind verfügbar

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch 
Informationen zu(r/m)
–	 Straßenverkehrs-, Sport- , Freizeit- und 

Gewerbelärm sowie zu Lärmschutzmaßnah
men 

–	 Auswirkungen durch elektromagnetische 
Felder von technischen Anlagen 

–	 Abstand zu Störfallbetriebsbereichen 
–	 Kinderbetreuungs- und Spielflächenversor

gung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen/ Landschaft durch Informationen 
zu(m)
–	 Fauna-Flora-Habitat-Gebieten und Vogel

schutzgebieten nach Naturschutz-Richtlini
en der Europäischen Union 

–	 Tieren und Pflanzen, zu Eingriffen in Natur 
und Landschaft und Begrünungsmaßnah
men 

–	 geschützten Arten und zu artenschutzrecht
lichen Belangen und Vorkommen im Plange
biet 

–	 Landschafts-/Stadtbild 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch 
Informationen zu(r)
– Versiegelung des Bodens  
– Altablagerungen im Umfeld des Plan

gebietes 
– Altablagerungen im Plangebiet 
– Altstandorten im Plangebiet 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch 
Informationen zu(r/m)
– Grundwasser, insbesondere zu Grundwas

serständen und zur Grundwasserqualität 
– Niederschlags- und Schmutzwasser

beseitigung 
– Oberflächengewässern, Wasserschutz

gebieten und Hochwasserbelangen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 
durch Informationen zu(r)
– Luftschadstoffen durch Straßenverkehr und 

deren Einwirkungen auf das Plangebiet 
- Nutzung umweltfreundlicher Mobilität 

– klimatischen Verhältnissen sowie zu 
Klimaschutz und Klimaanpassung

Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter durch Informationen zu
– Denkmälern 
– Kultur- und sonstigen Sachgütern 

Die ausliegenden Unterlagen beinhalten 
folgende umweltbezogen Stellungnahmen
– Umweltamt zu den Themen Straßenver

kehrslärm, Sport-, Freizeit- und Gewerbe
lärm, Boden (Altablagerungen und Altstand
orte), Wasser (Grundwasser, Niederschlags
und Abwasserbeseitigung, Oberflächenge
wässer, Hochwasserbelange), Luftqualität 
und Klima 

– Garten-, Friedhofs- und Forstamt zu den 
Themen Tiere und Pflanzen, Landschafts
bild, Spielflächenversorgung, Artenschutz, 
Grünplanung, Nullvariante und Monitoring 

https://www.bauleitplanung.nrw.de
http://www.rki.de
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php


–	 Jugendamt zum Thema Kinderbetreuung 
–	 Stadtentwässerungsbetrieb zu den Themen 

Abwasserbeseitigung und Überflutungs
schutz 



–	 Gesundheitsamt zu Themen gesundheit
licher Aspekte zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen auf die menschliche 
Gesundheit 



–	 Bezirksregierung zu den Themen Denkmal
angelegenheiten, Luft (Luftreinhalteplanung) 
und Gewässerschutz (Hochwasserrisikoge
biete) 





–	 Naturschutzbund Deutschland (NABU) zu 
den Themen Artenschutz und Grünplanung 

–	 Handwerkskammer (HWK) zum Thema 
Gewerbelärm 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch die vom 
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung 
bestätigten Ergebnisse aus den Verfahrens
schritten gem. § 4 BauGB mit öffentlich auslie
gen. 

-


Innerhalb der Auslegungsfrist können von jeder
mann Stellungnahmen bei der v.g. Stelle insbe
sondere schriftlich, zur Niederschrift oder per 
Email an bauleitplanung@duesseldorf.de abge
geben werden. Ferner besteht die Möglichkeit, 
Stellungnahmen über das Internet 
(https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php) abzugeben. 






 

Soweit in dieser Flächennutzungsplanänderung 
Bezug genommen wird auf technische Regel
werke - VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie 
Richtlinien anderer Art -, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v.g. auslegenden 
Stelle bereitgehalten. 

-

Bezüglich einer evtl. Einsichtnahme ist eine vor
herige telefonische Kontaktaufnahme unter den 
v.g. Telefonnummern erforderlich. 



Gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 a Abs. 6 BauGB 
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können. 



Ferner wird gem. § 3 Abs. 3 BauGB darauf hin
gewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbe
helfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein
wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rah
men der Auslegungsfrist nicht oder nicht recht
zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können. 









Sofern Stellungnahmen in Form von Unter
schriftslisten eingereicht werden, wird gebeten, 
einen Beauftragten zu benennen, mit dem der 
Schriftverkehr geführt werden soll. Abschriften 
der Ratsentscheidung werden dem Beauftrag
ten in ausreichender Anzahl zur Verfügung 
gestellt. 





Düsseldorf, 10.12.2020 
61/12-FNP 196 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 
Orzessek-Kruppa 
(Amtsleiterin) 
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Gebühren für die Schmutzwasserentsorgung und 
Niederschlagswasserentsorgung bleiben stabil 
Nach § 60 Abs. 2 GO NRW hat der Haupt- und 
Finanzausschuss in seiner Sitzung am 
30.11.2020 anstelle des Rates der Landeshaupt
stadt Düsseldorf beschlossen, dass die Abwas
sergebührensätze für 2021 in unveränderter 
Höhe bestehen bleiben. 




Der seit 01.01.2008 geltende Schmutzwasser
gebührensatz bleibt somit im 14. Jahr konstant. 
Auch im Jahr 2021 beträgt der Gebührensatz 
für die Schmutzwasserentsorgung 1,52 Euro je 
Kubikmeter. Die Schmutzwassergebühr wird 



nach der bezogenen Frischwassermenge ermit
telt. 



Der zum 01.01.2011 gesenkte und seitdem gel
tende Gebührensatz für die Niederschlagswas
serentsorgung beträgt auch im Jahr 2021 unver
ändert 0,98 Euro je m²/Jahr bzw. bei Gründä
chern 0,49 Euro je m²/Jahr. Die Niederschlags
wassergebühr wird nach der von den Grund
stücken in den Kanal entwässernden Fläche 
ermittelt. 










Sprechstunden des Seniorenrats 
Einige Mitglieder des Seniorenrats laden im Januar wieder zu Sprechstunden ein und stehen 
dann älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Rat und Auskunft zur Verfügung. Bitte beach
ten Sie, dass diese Sprechstunden zurzeit nur telefonisch abgehalten werden können: 



Stadtbezirk 1 
(Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, 
Derendorf, Golzheim) 
Dienstag, 5. Januar, 10 bis 12 Uhr, 
ist Herr Dr. Mühlen telefonisch erreichbar 
unter 575752. 

Stadtbezirk 2 
(Düsseltal, Flingern) 
Mittwoch, 6. Januar, 14 bis 15 Uhr, 
sind Frau Wackernagel unter 0173 7036273 
und Herr Meier unter 6356155 telefonisch 
erreichbar. 

Stadtbezirk 3 
(Oberbilk, Friedrichstadt, Bilk, Unterbilk,  
Hafen, Hamm, Volmerswerth, Flehe)

 
  

Frau Ibheis ist unter 0178 6726664 und Herr  
Schweitzer unter 1520755 telefonisch  
erreichbar.

 
 

  

Stadtbezirk 4 
(Oberkassel, Niederkassel, Lörick, Heerdt) 
Mittwoch, 20. Januar, 15 bis 16 Uhr, 
im “zentrum plus“/Diakonie in Oberkassel, 
Gemünder Straße 5, mit telefonischer Anmel
dung unter 58677111. 



Dienstag, 26. Januar, 14.40 bis 15.30 Uhr, 
im “zentrum plus“/Diakonie in Heerdt, Alde
kerkstraße 31, mit telefonischer Anmeldung 
unter 503129. 



Stadtbezirk 5 
(Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, Wittlaer, 
Kalkum, Angermund) 
Montag, 11. Januar, 10 bis 12 Uhr, 
ist Frau Schneider unter 400178 telefonisch 
erreichbar. 

Stadtbezirk 6 
(Lichtenbroich, Unterrath, Rath, 
Mörsenbroich) 
Montag, 4. Januar, 15 bis 17 Uhr, 
sind die Herren Werner Kaiser und Bernhard 
Alef telefonisch erreichbar unter 42999690. 

Stadtbezirk 7 
(Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, 
Hubbelrath, Knittkuhl) 
Dienstag, 26. Januar, 10 bis 12 Uhr, 
sind Frau Boss telefonisch unter 684840 und 
per E-Mail unter ingrid.boss@duesseldorf.de 
sowie Frau Meister telefonisch unter 6485244 
erreichbar. 

Stadtbezirk 8 
(Lierenfeld, Eller, Vennhausen, Unterbach) 
Donnerstag, 14. Januar, 14 bis 16 Uhr, 
ist Frau Reinhardt telefonisch unter 
01793466920 und per E-Mail unter brigit
te_reinhardt@yahoo.de erreichbar. 



Stadtbezirk 9 
(Wersten, Himmelgeist, Itter, Holthausen, 
Reisholz, Hassels, Benrath, Urdenbach) 
Montag, 18. Januar, 17 bis 18 Uhr, 
ist Frau Frankenhauser unter 0151 18841092 
telefonisch erreichbar. 

Stadtbezirk 10 
(Garath, Hellerhof) 
Montag, 25. Januar, 11 bis 12 Uhr, 
sind Frau Frunzke unter 0160 91683079 und 
Herr Ries unter 0176 34557057 telefonisch 
und via WhatsApp erreichbar. 

mailto:bauleitplanung@duesseldorf.de
mailto:ingrid.boss@duesseldorf.de
https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php
mailto:brigitte_reinhardt@yahoo.de
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Jahresabschluss 2019 der Hafen Düsseldorf-Reisholz 
Entwicklungsgesellschaft mbH 
„Die Gesellschafterversammlung der Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH hat den Jahresabschluss zum 31.12.2019 
am 28. August 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der IDR AG Düssel
dorf-Reisholz, Henkelstraße 164, zur Einsicht
nahme aus. 




Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft DWP AG Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungs
gesellschaft mbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe
richt der Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwick
lungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen 







Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö
gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. 
Dezember 2019 und vermittelt der beigefügte 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick
lung zutreffend dar. 







Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 






der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 









Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 












Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage












berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 



Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/
bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie

 
 eine wei

tergehende Beschreibung der Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah
resabschlusses und des Lageberichts. Diese 
Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestäti
gungsvermerks. 







Düsseldorf, den 07. Dezember 2020 

Hafen Düsseldorf-Reisholz 
Entwicklungsgesellschaft mbH 

Die Geschäftsführer 
Ekkehard Vinçon 
Alexander Voigt. 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie


Amtliche Bekanntmachungen | Ausgabe 51/52 | 19. Dezember 2020 Seite 15 

Jahresabschluss 2019 der IDR Bahn GmbH & Co. KG  
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Bahn GmbH & Co. KG hat den am 09. September 2020 festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2019 
zur Kenntnis genommen und beschlossen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft DWP AG Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Bahn GmbH & Co. KG - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Bahn GmbH & Co. KG für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 




Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss










prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen













denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
sowie unter ergänzender Beachtung der ISA 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angese
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 










Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja
non-pie eine weitergehende Beschreibung der 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage
berichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil 
unseres Bestätigungsvermerks. 

 



Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Bahn GmbH & Co. KG 

Der Geschäftsführer 
Joachim Kochsiek 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH hat den am 09. September 2020 festgestellten Jahresabschluss zum 
31.12.2019 zur Kenntnis genommen und beschlossen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft DWP AG Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Bahn 
Verwaltungsgesellschaft mbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 













Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen













denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
sowie unter ergänzender Beachtung der ISA 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angese
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 










Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja
non-pie eine weitergehende Beschreibung der 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage
berichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil 
unseres Bestätigungsvermerks. 

 



Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH 

Der Geschäftsführer 
Joachim Kochsiek 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH 
„Die Gesellschafterversammlung der Bünger Bau-und Projektmanagement GmbH hat den Jahresabschluss 
zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der IDR AG Düssel
dorf-Reisholz, Henkelstraße 164, zur Einsicht
nahme aus. 




Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft DWP AG Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Bünger 
Bau- und Projektmanagement GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 













Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen













denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
sowie unter ergänzender Beachtung der ISA 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angese
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 










Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie

 
 

 eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 





Düsseldorf, den 07. Dezember 2020 

Bünger Bau-und Projektmanagement GmbH 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon. 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Immobilien GmbH 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Immobilien GmbH hat den Jahresabschluss zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Immobilien GmbH - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Immobilien GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 




Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 













Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss










prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 













ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
sowie unter ergänzender Beachtung der ISA 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angese
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 










Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie

 
 

 eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 





Düsseldorf, den 07. Dezember 2020 

IDR Immobilien GmbH 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG  
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Nord 
Zwei GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
geprüft. 



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen













denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
sowie unter ergänzender Beachtung der ISA 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angese
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 










Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Nord Eins GmbH & Co. KG 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Nord Eins GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Nord Eins GmbH & Co. KG - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäfts-jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Nord 
Eins GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
geprüft. 



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-spricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-gen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstim-mung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss










prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 













ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
sowie unter ergänzender Beachtung der ISA 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkei
ten resultieren und werden als wesentlich ange
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 










Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Nord Eins GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon. 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG – beste
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR 
Schloss Eller GmbH & Co. KG für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage












berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 



Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, den 07. Dezember 2020 

IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Nord Drei GmbH & Co. KG 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Nord Drei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Nord Drei GmbH & Co. KG – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Nord 
Drei GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
geprüft. 



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage












berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 



Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Nord Drei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Zwei GmbH & Co. KG 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Zwei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss 
zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Zwei 
GmbH & Co. KG - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungs
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der IDR Sonstige Gewerbeim
mobilien Zwei GmbH & Co. KG für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-spricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesent-lichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

-


Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die








sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vor-kehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 










erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 




Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung so
wie unter ergänzender Beachtung der ISA 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angese
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 











Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Zwei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Eins GmbH & Co. KG 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Eins GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss 
zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Eins GmbH & Co. KG - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Sonstige Gewerbeimmo
bilien Eins GmbH & Co. KG für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. 







Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die








sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 










Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 




Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Eins GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Vier GmbH & Co. KG 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss 
zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier 
GmbH & Co. KG - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlust-rechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Sonstige Gewerbeimmo
bilien Vier GmbH & Co. KG für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. 







Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-spricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die








sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verant-wortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 










erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 




Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung so-wie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Vier GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Drei GmbH & Co. KG 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss 
zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei 
GmbH & Co. KG - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Sonstige Gewerbeimmo
bilien Drei GmbH & Co. KG für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. 







Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die








sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 










erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 




Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Drei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Öffentliche Zustellungen 
– Ordnungsamt – 

es Bescheides 5327 0005 1511 4527 SB 65 vom 
05.11.2020 an Mohamed El Ouadrhiri, Via Padre 
E. Choicchetti 13, 38122 Trento, Italien 

des Bescheides 5329 0005 0315 8470 SB 04 
vom 02.09.2020 an Miri El Sayed, Vennhauser 
Allee 75 B, 40627 Düsseldorf 

des Bescheides 5327 0005 1506 8550 SB 09 
vom 28.10.2020 an Ahmet Mensur Ekici, 
Veemarkt 2, 8011 AH Zwolle, Niederlande 

des Bescheides 5329 0005 0324 1393 SB 14 
vom 10.11.2020 an Christopher Mandiang, 
Kuthsweg 6, 40231 Düsseldorf 

des Bescheides 5329 0005 0319 9389 SB 53 
vom 13.11.2020 an Duran Özdemir, Vandalen
straße 14 A, 45888 Gelsenkirchen 



des Bescheides 5329 0005 0322 3611 SB 14 
vom 10.11.2020 an Cenk Yarcan, Hansastraße 
124, 47798 Krefeld 

des Bescheides 5327 0005 1494 7762 SB 02 
vom 01.12.2020 an Jens Luijen, 
Hinter der Bahn 14, 49824 Emlichheim 

des Bescheides 5327 0005 1494 8076 SB 03 
vom 27.10.2020 an Oliver de Menthon Bake, 
Wienerstraße 114, 2483 Ebreichsdorf, 
Österreich 

des Bescheides 5329 0005 0318 8646 SB 16 
vom 01.10.2020 an Andreas Sicken-Beine, 
Bastionstraße 2, 40213 Düsseldorf 

des Bescheides 5329 0005 0318 4306 SB 09 
vom 24.09.2020 an Emeline Jeanne Marie 
Ramond, Kronprinzenstraße 1, 40217 Düsseldorf 

des Bescheides 5327 0005 1506 9670 SB 53 
vom 28.10.2020 an Mohammed Nivar, Österga
tan 18 Lgh 1102, 452 32 Strömstad, Schweden 



des Bescheides 5327 0005 1482 4369 SB 53 
vom 29.10.2020 an Sam Mantel, Prins-Hendri
klaan 106, 6445 EE Brunssum, Niederlande 



des Bescheides 5329 0005 0317 5099 SB 111 
vom 29.10.2020 an Viorel Andronescu, 
Europaring 8, 40878 Ratingen 

des Bescheides 5327 0005 1463 3873 SB 117 
vom 14.10.2020 an Gyunal Fevzi Kadir, Ul. 
Docho Mihailov 16, 7613 Kolarovo Glavinitsa, 
Bulgarien 

des Bescheides 5329 0005 0309 6113 SB 122 
vom 30.11.2020 an Yanis Ivelinov Zhelev, 
Kölner Straße 368, 40227 Düsseldorf 

des Bescheides 5329 0005 0297 5580 SB 117 
vom 28.05.2020 an Marcin Piotr Lisowicz, 
Osiedle Piastowkic 18 m 7, 61-148 Poznan, 
Polen 

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather Str 1-3, 
40233 Düsseldorf, Zimmer 110 eingesehen, 
bzw. in Empfang genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

Amt für Einwohnerwesen 
– Fahrerlaubnisbehörde – 

der Ordnungsverfügung vom 02.10.2020, 
Aktenzeichen 33/32 – 544/20 (2508) an 
Herrn Marcus Kaspar Bernhard Gödden, zuletzt 
wohnhaft: Mozartstraße 20, 40479 Düsseldorf. 

Die Ordnungsverfügung kann beim Amt für 
Einwohnerwesen – Fahrerlaubnisbehörde – 
der Landeshauptstadt Düsseldorf, Höher Weg 
101, 40233 Düsseldorf, eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
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Jahresabschluss 2019 der IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Süd 
Zwei GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
geprüft. 




Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage












berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 



Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IDR Süd Eins GmbH & Co. KG 
„Die Gesellschafterversammlung der IDR Süd Eins GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2019 am 09. September 2020 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Süd Eins GmbH & Co. KG - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäfts-jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Süd 
Eins GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
geprüft. 



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-spricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage












berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 



Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresab-schluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünfti-gen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der un-sere Prüfungsurteile zum Jahresab
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 



Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IDR Süd Eins GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 
Dr. Heinrich Labbert 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2019 der IPM 
Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH 
„Die Gesellschafterversammlung der IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH hat den am 17.09.2020 festgestellten Jahresabschluss 
zum 31.12.2019 zur Kenntnis genommen und beschlossen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG 
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
12.05.2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IPM Immobilien Projekt Management 
Düsseldorf GmbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IPM Immobilien Projekt Mana
gement GmbH für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 













Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die








sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage












berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 



Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 07. Dezember 2020 

IPM Immobilien Projekt Management 
Düsseldorf GmbH 

Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Michael Köhler 
Dr. Heinrich Labbert 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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31. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung 
in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Abfallgebührensatzung) 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 30. November 2020 gemäß § 60 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), neu gefasst durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 30. September 2020 (GV.NRW S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und auf Grund des § 7 GO NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und des § 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesab
fallgesetz -LAbfG-) vom 21. Juni 1988 (GV NRW S. 250/SGV NRW 74) und der §§ 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW S. 610) folgende Satzung beschlossen: 



Artikel I 

Die Gebührensatzung über die Abfallentsorgung 
in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Abfallge
bührensatzung) vom 15. Dezember 1994 (Ddf. 
Amtsblatt Nr. 51 vom 24. Dezember 1994), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 28. 
November 2019 (Ddf. Amtsblatt Nr. 49 vom 
07. Dezember 2019), wird wie folgt geändert: 



1.	 § 3 Abs. 1, 2, 4 und 5 erhalten 
folgende Fassung: 
(1)	 Die Grundgebühr je aufgestelltem Sam

melbehälter für Restabfälle beträgt jähr
lich 69,84 Euro. 




(2)	 Die Leistungsgebühr für Sammelbehäl
ter für Restabfälle beträgt bei wöchent
lich einmaliger Abfuhr und Entsorgung 
je Liter aufgestelltem Behältervolumen 
jährlich 3,432 Euro. 




(3)	 Für Sammelbehälter für Restabfälle die 
gemäß § 20 Abs. 3 AES im Teilservice 
geleert werden, wird je wöchentlicher 
Leerung auf die gemäß Abs. 2 errech
nete Leistungsgebühr ein jährlicher 
Abschlag von 65,34 Euro gewährt. 



(4)	 Für Sammelbehälter für Restabfälle, die 
gemäß § 23 Abs. 1 AES im Keller aufge
stellt sind und von der Stadt zur Lee
rung aus dem Keller geholt und nach 
der Leerung wieder in den Keller ver
bracht werden, wird neben der Grund-
und Leistungsgebühr je wöchentlicher 
Leerung eine jährliche Zusatzgebühr 
von 31,24 Euro erhoben. Hiervon aus
genommen sind Kellerstandorte, die mit 
einem elektrischen Sammelbehälterauf
zug ausgestattet sind. 










2. § 3a Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Für Sammelbehälter für Bioabfälle, die 

gemäß § 20 Abs. 3 Satz 3 AES im Voll
service geleert werden, wird bei 14-täg
licher Abfuhr eine jährliche Gebühr von 
32,67 Euro für 80l-, 120l- und 240l-Sam
melbehälter erhoben. 






3. § 3b Abs. 1 und 2 erhalten 
folgende Fassung: 
(1)	 Für Sammelbehälter für Altpapier, die 

gemäß § 20 Abs. 3 Satz 3 AES im Voll
service geleert werden, wird bei 14-täg
licher Abfuhr eine jährliche Gebühr von 




1. 32,67 Euro für 80l-, 120l- und 240l
Sammelbehälter 
2. 85,20 Euro für 660l und 1.100 l-Sam
melbehälter erhoben. 



(2)	 Für 80 l-Sammelbehälter für Altpapier, 
die gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 AES im 
Keller aufgestellt sind und von der Stadt 
zur Leerung aus dem Keller geholt und 
nach der Leerung wieder in den Keller 
verbracht werden, wird bei 14-täglicher 
Leerung eine jährliche Zusatzgebühr 
von 15,62 Euro erhoben. 

Artikel II 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 

Bekanntmachungs
anordnung 



Die gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 
durch den Haupt- und Finanzausschuss der Lan
deshauptstadt Düsseldorf am 30. November 
2020 beschlossene 31. Satzung zur Änderung 
der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung 
in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Abfallge
bührensatzung) vom 15. Dezember 1994 (Ddf. 
Amtsblatt Nr. 51 vom 24. Dezember 1994) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 





Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekom
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma
chung) nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 





1.	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2.	 die 31. Satzung zur Änderung der Gebühren
satzung über die Abfallentsorgung in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf (Abfallgebüh
rensatzung) ist nicht ordnungsgemäß öffent
lich bekannt gemacht worden, 






3.	 der Oberbürgermeister hat den Beschluss 
des Haupt- und Finanzausschusses vorher 
beanstandet 

oder 

4.	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen
über der Landeshauptstadt Düsseldorf vor
her gerügt und dabei die verletzte Rechts
vorschrift und die Tatsache bezeichnet wor
den, die den Mangel ergibt. 







Düsseldorf, den 10. Dezember 2020 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 
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35. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung 
der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 30. November 2020 gemäß § 60 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), neu gefasst durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 30. September 2020 (GV NRW S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und auf Grund des § 7 GO NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG 
NRW) vom 18. Dezember 1975 (GV NRW S. 706/SGV NRW 2061) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West
falen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/ SGV NRW 610) folgende Satzung beschlossen: 



Artikel I 

Die Satzung über die Reinigung der öffentlichen 
Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf 
vom 13. Dezember 1991 (Ddf. Amtsblatt Nr. 51 
vom 21. Dezember 1991), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 28. November 2019 (Ddf. Amts

blatt Nr. 49 vom 07. Dezember 2019) wird wie 
folgt geändert: 

Das in § 1 Abs. 3 der Satzung über die Reinigung 
der öffentlichen Straßen in der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf genannte Straßenreinigungs
verzeichnis wird gemäß der als Anlage beige
fügten Tabelle geändert. 

-
- 

Artikel II 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 

Anlage zur 35. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf. 

Tabelle zur Änderung des Straßenreinigungsverzeichnisses zum 01.01.2021 

Straßen
schlüssel 

- Straßenbezeichnung 
(und Verlauf) 

bisherige Reinigung 
(nur nachrichtlich, 
nicht Bestandteil der Satzung) 

Reinigung 
ab 01.01.2021 

1024 Albertstraße C5 C3 

3756 Am Mühlenberg Privat A1 

3290 Am Schüttenhof A1 C1 

3874* An der Eselsfurt Privat C1* 

1186 Anhalter Straße C3 C2 

1194 Antoniusstraße C5 C3 

3399 Bernhard-Pfau-Passage ./. privat 

3400 Dr.-Hans-Mosler-Weg ./. privat 

1544 Ehrenhof C3 privat 

3821 E.ON-Platz A1 Entfällt 

1538 Emilie-Preyer-Platz ./. privat 

1599 Ernst-Reuter-Platz D2 D3 

1826 Halskestraße C5 C3 

1836 Hans-Aring-Platz ./. privat 

2137 Keplerstraße C5 C3 

2303 Lotharstraße 
von Brüsseler Straße 
bis einschl. Hs.-Nr. 123 

D1/C1 C1 

2303 Lotharstraße 
von nach Hs.-Nr. 123 
bis Lütticher Straße 

D1 D1 

2329 Luise-Oppenheimer-Platz ./. D0 

2464 Neusser Weg 
von Niederrheinstraße 
bis Im Lohauser Feld 

A1 A1 

2464 Neusser Weg 
von Im Lohauser Feld 
bis Wendehammer 

C1/A1 C1 

2464 Neusser Weg 
von Wendehammer 
bis Heiligenweg 

A1 A1 

2550 Parkstraße C5 C3 

2555 Pausmühlenstraße 
von Eisenbahn (Parkplatz) 
bis Am Mönchgraben 

C1/C2 C1 
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Straßen
schlüssel 

- Straßenbezeichnung 
(und Verlauf) 

bisherige Reinigung 
(nur nachrichtlich, 
nicht Bestandteil der Satzung) 

Reinigung 
ab 01.01.2021 

2648 Remscheider Straße C5 C3 

2666 Rheinwerft D5 D7 

Verbindungsweg 
von Zur alten Kaserne 
bis Graf-Recke-Weg 

./. privat 

3093 Werstener Deckel ./. Privat 

3107 Wittelsbachstraße C2	 C1 

Erläuterungen: 

Reinigungsklasse/-verpflichteter: 

A =	 Reinigungspflicht der Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer für die Fahrbahn und den Gehweg. 

B =	 Reinigungspflicht der Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer für den Gehweg, maschinelle/manuelle Reinigungspflicht der 
Stadt für die Fahrbahn. 

C =	 in allen übrigen Fällen, z. B. maschinelle/manuelle Reinigungspflicht der Stadt für die Fahrbahn und den Gehweg/die Gehwege. 

D=	 Reinigungs- und Kostenpflicht des Wegeunterhaltungspflichtigen (Stadt) für die Fahrbahn und den Gehweg/die Gehwege. 

E =	 Abrechnungsgebiet mit erhöhtem Reinigungsaufwand. Maschinelle/manuelle Reinigungspflicht der Stadt für die Fahrbahn und den Gehweg/die 
Gehwege. 

G =	 Reinigungspflicht der Stadt für den selbstständigen Gehweg. 

SG = Reinigungspflicht der Eigentümerinnen und Eigentümer der angrenzenden Grundstücke für den selbstständigen Gehweg. 

Reinigungshäufigkeit: 

0 = Bedarfsreinigung 
1 = einmal wöchentlich 
2 = zweimal wöchentlich 
3 = dreimal wöchentlich 

5 = fünfmal wöchentlich 
7 = siebenmal wöchentlich 

10 = zehnmal wöchentlich 
12 = zwölfmal wöchentlich 

„privat“ = benannte Straßen, welche in privatem Eigentum stehen und nicht der öffentlichen Reinigung unterliegen 

„ * “ = n. n. gewidmet 

Bekanntmachungsanordnung 
Die gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 
durch den Haupt- und Finanzausschuss der Lan
deshauptstadt Düsseldorf am 30. November 
2020 beschlossene 35. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Reinigung der öffentlichen 
Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf 
vom 13. Dezember 1991 (Ddf. Amtsblatt Nr. 51 
vom 21. Dezember 1991) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

- -



Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekom
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma
chung) nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah
ren wurde nicht durchgeführt, 

2. die 35. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
in der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 13. 
Dezember 1991 (Ddf. Amtsblatt Nr. 51 vom 
21. Dezember 1991) ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

3. der Oberbürgermeister hat den Beschluss 
des Haupt- und Finanzausschusses vorher 
beanstandet 

oder 

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Landeshauptstadt Düsseldorf 
vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich
net worden, die den Mangel ergibt. 

Düsseldorf, den 10. Dezember 2020 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 

-
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Allgemeinverfügung 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) und des Asylgesetzes (AsylG) 
Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie 

Bekanntmachung der Landeshauptstadt Düsseldorf als untere Ausländerbehörde 
Die Ausländerbehörde sowie der ServicePoint 
auf der Erkrather Straße 377-389 in 40231 Düs
seldorf bleiben bis auf Weiteres für den Besu
cherverkehr geschlossen. Im Einzelfall erforder
liche Ersatztermine werden postalisch mitge
teilt. 







Die Landeshauptstadt Düsseldorf erlässt als 
untere Ausländerbehörde gemäß § 1 S. 1 Nr. 4 
und S. 2 i.V.m. § 14 Abs. 1 der Verordnung über 
Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO 
NRW) i.V.m. § 4 Ordnungsbehördengesetz 
(OBG NRW) aufgrund dieser Ausgangslage 
folgende 

Allgemeinverfügung 

1.	 Für innerhalb des Zeitraums vom 
16.12.2020 bis einschließlich 10.01.2021 
ablaufende befristete Aufenthaltstitel 
(nationale Visa, Aufenthaltserlaubnisse, 
Blaue Karten EU, ICT-Karten, Mobile 
ICT-Karten) von Ausländer*innen mit 
Hauptwohnsitz innerhalb der Landes
hauptstadt Düsseldorf wird die Fortgel
tungsfiktion nach § 81 Abs. 4 AufenthG 
von Amts wegen angeordnet. 




2.	 Die Geltungsdauer von Aufenthaltsge
stattungen, welche innerhalb des Zeit
raums vom 16.12.2020 bis einschließlich 
10.01.2021 ablaufen und welche für der 
Landeshauptstadt Düsseldorf zugewie
sene Ausländer*innen mit Hauptwohn
sitz innerhalb der Landeshauptstadt Düs
seldorf ausgestellt wurden, werden von 
Amts wegen bis 31.03.2021 verlängert. 








3.	 Bekanntgabe 
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß 
§ 41 Absatz 3 und 4 VwVfG NRW öffent
lich bekannt gemacht und gilt mit dem 
auf die Bekanntmachung folgenden Tag 
als bekannt gegeben und gilt zunächst 
bis einschließlich zum 10.01.2021. Eine 
Aufhebung vor diesem Zeitpunkt oder 
eine Verlängerung der Allgemeinverfü
gung ist bei entsprechender Gefahrenla
ge möglich. 






Sachverhalt: 

Die von der Nordrhein-Westfälischen Landesre
gierung angeordneten Infektionsschutzmaßnah
men (bspw. Schul- und Kita-Schließungen) 
wegen des SARS-CoV-2 Krankheitserregers 
(s.g. Corona Virus, Covid-19) haben Auswirkun
gen auf den direkten Dienstbetrieb des Amtes 
für Migration und Integration der Landeshaupt
stadt Düsseldorf. Bereits vergebene Termine zur 
Beantragung oder Verlängerung des Aufent
haltsrechts müssen entfallen, da deren Durch
führung nicht mehr in Gänze gewährleistet wer
den kann. Hierdurch bestünde die Gefahr 













unverschuldet ungeregelter Aufenthaltsrechte 
und unerlaubter Aufenthalte von Auslän
der*innen. 



Begründung: 

I. 

Gemäß § 81 Abs. 4 AufenthG gilt der Aufent
haltstitel eines/r Ausländers/Ausländerin bis zur 
Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbe
stehend (s.g. Fortgeltungsfiktion), wenn der/die 
Ausländer*in vor Ablauf des bisherigen Aufent
haltstitels dessen Verlängerung oder die Ertei
lung eines anderen Aufenthaltstitels beantragt. 
Da Ausländer*innen durch die Schließung der 
Ausländerbehörde unverschuldet daran gehin
dert sind, Verlängerungsanträge persönlich zu 
stellen und auch die postalische Bearbeitung 
derartiger Anträge derzeit nicht planbar ist, wird 
von Amts wegen die Fiktionswirkung nach § 81 
Abs. 4 AufenthG angeordnet. 










Die Maßnahme ist geeignet, um zu verhindern, 
dass sich Ausländer*innen nicht entgegen § 4 
Abs. 1 Satz 1 AufenthG ohne erforderlichen Auf
enthaltstitel im Bundesgebiet aufhalten. Gleich
zeitig dient die Maßnahme der Rechtsklarheit 
und der Absicherung des öffentlichen Lebens. 
Aufenthaltsrechtliche Dokumente sind häufig 
Basis für andere öffentliche Dienstleistungen. 
Es bedarf somit einer Übergangsregelung für 
bald ablaufende Aufenthaltstitel. Die Maßnahme 
ist somit auch erforderlich. Die Maßnahme ist 
außerdem eine begünstigende Entscheidung. 
Sie ist somit auch angemessen, um den Indivi
dualinteressen aller betroffenen Auslän
der*innen ausreichend Rechnung zu tragen und 
gleichzeitig die derzeit eingeschränkte Aufga
benerfüllung der Ausländerbehörde weiterhin 
zu ermöglichen. 









Die nach Anlage D3 der Aufenthaltsverordnung 
(AufenthV) geregelten einheitlichen Fiktionsbe
scheinigungen werden für die Dauer der Maß
nahme grundsätzlich nicht ausgestellt. 




Im Rahmen der Fortgeltungsfiktion behalten die 
Nebenbestimmungen zum Aufenthaltsrecht 
(bspw. das Recht, eine Beschäftigung auszu
üben) grundsätzlich ihre Gültigkeit. 



Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sich 
Staatsangehörige von Australien, Israel, Japan, 
Kanada, der Republik Korea, von Neuseeland 
und der Vereinigten Staaten von Amerika 
gemäß § 81 Abs. 3 AufenthG rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhalten, die unter Berufung auf 
§ 41 Aufenthaltsverordnung (AufenthV) visafrei 
in das Bundesgebiet eingereist sind und inner
halb der zulässigen Aufenthaltsdauer von 90 
Tagen nach Einreise einen Antrag auf Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis stellen (auch posta
lisch möglich). 





II. 

Die unter Ziffer I. getroffenen Erwägungen tref
fen auch für zugewiesene Asylbewerber*innen, 
deren Aufenthalt nach § 55 Abs. 1 AsylG als 
gestattet gilt und durch eine Aufenthaltsgestat
tung dokumentiert wird zu. 





III. 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntma
chung erfolgt gem. § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Landeshauptstadt Düsseldorf durch Bereit
stellung im Internet auf der Homepage der 
Stadt Düsseldorf unter www.duesseldorf.de/
bekanntmachungen. 





 

Eine frühere Bekanntmachung auf dem regulä
ren Weg im Düsseldorfer Amtsblatt ist nicht 
rechtzeitig möglich. Selbstverständlich werden 
die Medien parallel zum förmlichen Aushang 
über die Pressearbeit der Stadtverwaltung infor
miert und es erfolgt eine Nachbekanntmachung 
im Düsseldorfer Amtsblatt. 





Hinweise: Die aktuelle Lage ist dynamisch. Bitte 
beachten Sie die Informationslage auf 
www.duesseldorf.de oder in den Lokalmedien. 
Soweit erforderlich, kann die Geltungsdauer der 
oben angeordneten Maßnahmen auch verlän
gert werden. 



Für alle Personen, die nicht zum Adressaten
kreis dieser Allgemeinverfügung gehören bzw. 
deren Anliegen dringender Klärung bedarf, ist 
eine Erreichbarkeit der Ausländerbehörde 
gewährleistet: 

-

servicepointamt54@duesseldorf.de 

0211.89-21020 

Inhaber einer Duldung im Sinne des § 60a ff 
AufenthG werden von dieser Allgemein
verfügung nicht erfasst. 



Bitte sehen Sie aus Gründen des Infektions
schutzes gegenwärtig von persönlichen Vor
sprachen in der Ausländerbehörde bzw. beim 
ServicePoint ab. 




Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner
halb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwal
tungsgericht Düsseldorf (Bastionsstraße 39, 
40213 Düsseldorf) zu erheben. 





Düsseldorf, den 15.12.2020 

Burkhard Hintzsche 
Stadtdirektor 

http://www.duesseldorf.de
mailto:servicepointamt54@duesseldorf.de
http://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen
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Entgeltordnung des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 30. November 2020 gemäß § 60 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), neu gefasst durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 30. September 2020 (GV.NRW S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und aufgrund des § 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) folgende Entgeltordnung 
beschlossen: 

Entgeltordnung des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes 
Gültig ab 01.01.2021 

Nr. Leistungen Entgelte EUR 
1. Stundensätze 
1.1 Löhne 

Gärtner, Arbeiter 46,41 
Meister 53,68 

1.2 Ingenieurleistungen 70,73 

1.3 Werkstattstunden 70,76 

2. Fahrzeuge (Stundensätze) 
2.1 PKW 8,69 
2.2 Kleinlastwagen bis 3,5 t. zulässiges Gesamtgewicht 15,04 
2.3 LKW ab 3,5 t. zulässiges Gesamtgewicht 37,78 
2.4 Spezialfahrzeuge Hubsteiger, Gabelstapler, Radlader etc. 41,71 

3. Floristik-, Dekorationsleistungen 
3.1 Trauerkranz 142,65 
3.2 Verleih von Bänken inklusiv Transport 28,84 
3.3 Blumengestecke nach Aufwand 

4. Abräumen und Herrichten von Gräbern und sonstige Entgelte im Friedhofsbereich 
4.1 Abräumen Einzelgrab 
4.1.1 Sarggrabstätte 81,25 
4.1.2 Urnengrabstätte 36,25 

4.2 Abräumen Wahlgrab 
4.2.1 Sarggrabstätte, 1. Stelle 148,52 
4.2.2 Urnengrabstätte 81,25 
4.2.3 Sargwahlgrab weitere Stellen 50,45 
4.2.4 Entfernen eines Fundamentes 52,76 
4.2.5 Zuschlag für abräumen übergroßer Grabmale nach Aufwand 

4.3 Raseneinsaat auf Grabstellen 
4.3.1 Einzelgrabstelle Sarg 15,66 
4.3.2 Wahlgrabstelle Sarg 29,01 
4.3.3 Wahlgrabstelle 1. Größe/Sonderlage 34,81 
4.3.4 Urnengrab 11,60 

4.4 sonstige Entgelte 
4.4.1 Beschriftung der Gedenksteine an Rasengräbern, je Buchstabe 10,55 
4.4.2 Grabaushub auf dem jüdischen Friedhof 209,63 
4.4.3 Neue Zulassung von Friedhofsgewerbe 80,00 
4.4.4 Verlängerung Zulassung Friedhofsgewerbe 15,00 
4.4.5 Arbeitserlaubnis Mitarbeiter Friedhofsgewerbe 15,00 
4.4.6 Beschriftung von Urnenkammern (inkl. einem Textfeld und Montage), je Beauftragung 99,84 
4.4.7 Weiteres Textfeld zur Beschriftung von Urnenkammer innerhalb einer Beauftragung 5,00 

5. Nutzung von Flächen und Einrichtungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes 
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Nr. Leistungen Entgelte EUR 
5. Nutzung von Flächen und Einrichtungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes 
5.1 Baustelleneinrichtung, je angefangener m² 
5.1.1 monatlich 5,75
5.1.2 nach Ablauf von 6 Monaten 9,10
5.1.3 nach Ablauf von 12 Monaten 12,60
5.1.4 nach Ablauf von 18 Monaten 19,60
5.1.5 Büro- und Verkaufscontainer in Zusammenhang mit Ladenumbauarbeiten, monatlich je angefangener m² beanspruchter Fläche 8,00
5.1.6 nach Ablauf von 6 Monaten 9,50

5.2 Tribünen, Podien, Bühnen, Zelte und ähnliche Aufbauten je angefangener m² beanspruchter Fläche
5.2.1 Täglich, je m² 2,35
5.2.2 Mindestentgelt je Erlaubnis 235,00

5.3 Tische und Sitzgelegenheiten, die zu gewerblichen Zwecken (Bewirtung u. ä.) aufgestellt werden
5.3.1 je angefangener m² beanspruchter Fläche, jährlich 79,00
5.3.2 je angefangener m² beanspruchter Fläche in der Hauptsaison (März bis Oktober), monatlich 9,40
5.3.3 je angefangener m² beanspruchter Fläche in der Nebensaison (November bis Februar), monatlich 4,00
5.3.4 Mindestentgelt 190,00

5.4 Schützenfeste 
für die Dauer der Veranstaltung 352,25 

5.5 Verkaufsstellen zum Verkauf von Grabschmuck an Allerheiligen und Weihnachtsbäumen
5.5.1 je angefangener m² beanspruchter Fläche für die gesamte Nutzungsdauer 14,35
5.5.2 Mindestentgelt 215,65

5.6 Vorübergehend aufgestellte Werbeanlagen/-träger
5.6.1 je angefangener m² Ansichtsfläche, täglich 1,15
5.6.2 Mindestentgelt 235,00

5.7 Abstellen/Durchfahren von Kraftfahrzeugen 
pro Kfz, täglich 28,00 

5.8 Zirkusgastspiele
5.8.1 Großzirkusse, täglich 493,00
5.8.2 Kleinzirkusse, täglich 43,00

5.9 Nachbarschaftsfeste 
täglich 47,00 

5.10 Sonstige Veranstaltungen 
täglich, höchstens 117,40 

5.11 Film-, Fernseh- und Fotoaufnahmen gewerblicher Art
5.11.1 täglich, mindestens 35,15
5.11.2 täglich, höchstens 5.857,50

5.12 Gegenstände aller Art, die sich länger als 24 Stunden auf einer Grünfläche befinden 
und nicht unter eine andere Ziffer fallen 

5.12.1 je angefangener m² beanspruchter Fläche, täglich 1,30
5.12.2 Mindestentgelt 61,80

5.13 Trödelmarkt  
je m²/Veranstaltung 2,90 bis 5,25 

5.14 Gewerbliche Sport- und Freizeitangebote (nach Einzelfallprüfung)
5.14.1 täglich, mindestens 30,00
5.14.2 täglich, höchstens 150,00
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Nr. Leistungen Entgelte EUR 

5.15 Entschädigung für die Regenerationszeit der genutzten Grünfläche (Nutzungsausfall) 
sowie Kaution zum Schutz von Forderungsausfällen 

5.15.1 je m² pro Monat (maximal 3 Monate) 0,75 
5.15.2 Kaution, je m², höchstens 17,60 

5.16 Nutzung von Freiflächen 
5.16.1 Tierhaltung gewerblich je m²/Jahr 0,30 bis 0,55 
5.16.2 Tierhaltung nicht gewerblich je m²/Jahr 0,11 
5.16.3 Erwerbsgärtnerische Flächen, Freilandgemüseanbau, Obstanbau je m²/Jahr 0,11 
5.16.4 Mindestentgelt pro Jahr 105,00 

5.17 Steinmetzbetriebe 
Verkaufs- und Ausstellungsflächen je m²/Monat Bewertung durch 

Amt 62 im 
Einzelfall bzw. 
alternativ 
Berechnung 
analog der 
Pachtpreisliste 
Amt 62 in der 
gültigen Fassung 

5.18 Friedhofsgärtnereien 
Verkaufs- und Ausstellungsflächen je m²/Monat Bewertung durch 

Amt 62 im 
Einzelfall bzw. 
alternativ 
Berechnung 
analog der 
Pachtpreisliste 
Amt 62 in der 
gültigen Fassung 

5.19 Grabelandflächen, Haus- und Ziergärten 
je m²/Jahr Bewertung durch 

Amt 62 im 
Einzelfall bzw. 
alternativ 
Berechnung 
analog der 
Pachtpreisliste 
Amt 62 in der 
gültigen Fassung 

5.20 Nutzung des Ballhauses/Nordpark 
5.20.1 Künstler, wöchentlich 141,00 
5.20.2 Kommerzielle Nutzung, täglich 188,00 
5.20.3 Heizkostenpauschale (Berechnung im Zeitraum vom 01.10. bis 30.04.) täglich 16,00 
5.20.4 Stromkostenpauschale, täglich 5,30 

5.21 Inanspruchnahme von Flächen und Einrichtungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes 
ohne Abschluss eines Nutzungsvertrages vor Nutzungsbeginn 
- nicht ausdrücklich vor Nutzungsbeginn vertraglich zugelassene Nutzungen einschließlich erst nachträglich 
für einen rückwirkenden Zeitraum vertraglich vereinbarter Nutzungen 

2-faches 
Entgelt des 
anzuwenden
den Tarifs 



5.22 Begleitende Maßnahmen im Rahmen erforderlicher Wiederherstellungsarbeiten 
Erfassung wiederherzustellender Flächen einschließlich Aufmaß, Angebotseinholung von Fachfirmen sowie 
deren Prüfung, Einweisung des Personals auch bei Schadenbeseitigung durch eigene Arbeitskräfte, Kontrolle 
und Abnahme der Arbeiten 

150,00 
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Nr. Leistungen	 Entgelte EUR 

Index Vertragsanpassung 
Verträge, welche nach den Punkten 5.16 bis einschließlich 5.19 dieser Entgeltordnung abgeschlossen werden 
und über eine Indexklausel (Verbraucherpreisindex) verfügen, sind regelmäßig gemäß dem jeweils aktuellen, 
vom Statistischen Bundesamt erstellten, Verbraucherpreisindex (Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte) anzupassen. Die Anpassung ist spätestens vier Jahre nach Vertragsabschluss oder der letzten 
Anpassung zu prüfen. 

BP Bearbeitungspauschale 
Die Höhe der neben dem Entgelt zu entrichtenden Bearbeitungspauschale variiert in Abhängigkeit des Aufwandes. 
Für die unter Punkt 5.1 bis 5.14 genannten Entgelte ist je abgeschlossener Nutzungsvereinbarung (unabhängig 
von einer möglichen Entgeltbefreiung oder -reduzierung) folgende Bearbeitungspauschale zu zahlen: 

0,00 bis 
100,00 

Flächennutzung bis zu 24 Stunden 25,00 
Flächennutzung bis zu 48 Stunden 50,00 
Flächennutzung über 48 Stunden 75,00 
Erforderliche Ortsbesichtigungen im Rahmen der Flächennutzung durch das Fachamt oben genannte 

Bearbeitungspau
schale zuzüglich 
25,00 Euro 



Für die Tarifstelle 5.21 der Entgeltordnung wird die Bearbeitungspauschale mit dem möglichen 
Höchstsatz veranschlagt. 

100,00 

BF Entgeltbefreiung/Entgeltreduzierung 
Von der Entrichtung der unter Punkt 5.1 bis 5.14 aufgelisteten Entgelte sind befreit: 

–	 Politische Parteien 
–	 Kirchen- und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts 
–	 Heimat- und jugendpflegerische Organisationen soweit es sich um Veranstaltungen handelt, 

die ausschließlich gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken oder dem Breitensport dienen 
und bei denen weder Eintrittsgelder erhoben, noch Teilnahmegebühren o. ä. gefordert werden. 

Die Bearbeitungspauschale ist unabhängig von der oben angeführten Befreiung bei jeder 
genehmigten Veranstaltung zu zahlen. 

Jeder Antrag wird als Einzelfall geprüft. Von dieser Entgeltordnung kann im Rahmen 
der Unterschriftsordnung der Landeshauptstadt Düsseldorf abgewichen werden. 

KGA Nutzung städtischer Kleingartenanlagen 
Die Pachtberechnung für die Nutzung städtischer Kleingartenflächen sowie die Erhebung von Entgelten 
für zulässig dauerhaft bewohnte Gartenlauben und den Betrieb gastronomischer Einrichtungen wird 
gemäß Bundesklein-gartengesetz sowie dem Generalpachtvertrag zwischen der Landeshauptstadt 
Düsseldorf und dem Stadtverband Düsseldorf der Kleingärtner e.V. auf gesetzlicher und vertraglicher 
Grundlage unmittelbar zwischen den Vertragspartnern außerhalb dieser Entgeltordnung vorgenommen. 

Bekanntmachungs
anordnung 



Die gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 
durch den Haupt- und Finanzausschuss der Lan
deshauptstadt Düsseldorf am 30. November 
2020 beschlossene „Neufassung der Entgelt
ordnung des Garten-, Friedhofs- und Forstam
tes“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 






Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekom
men dieser Entgeltordnung nach Ablauf eines 



Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche 
Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 

1.	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah
ren wurde nicht durchgeführt, 



2.	 die Entgeltordnung des Garten-, Friedhofs
und Forstamtes ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

3.	 der Oberbürgermeister hat den Beschluss 
des Haupt- und Finanzausschusses vorher 
beanstandet oder 

4.	 der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Landeshauptstadt Düssel
dorf vorher gerügt und die dabei verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich
net worden, die den Mangel ergibt. 





Düsseldorf, den 09.12.2020 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 
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Satzung zur Änderung des Gebührentarifs zur Gebührensatzung 
für die Friedhöfe der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 24. November 2003 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 30. November 2020 gemäß § 60 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), neu gefasst durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 30. September 2020 (GV.NRW S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV 2023) in Verbindung mit §§ 4, 5 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712/SGV NRW 610) folgende Satzung zur Änderung des Gebührentarifs zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Landeshauptstadt Düssel
dorf vom 24.11.2003 beschlossen: 



Artikel 1 

Der Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Landeshauptstadt Düsseldorf erhält folgende Fassung: 

Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Gültig ab 01.01.2021 

lfd.Nr. Gebührentatbestand Gebühr 

1. Grabnutzungsrechte 

1.1 Sarggrabstätten 
1.1.1 Grabstätten für Verstorbene bis 5 Jahre 
1.1.1.1 Einzelgrabstätte für eine Belegung, 12 Jahre 279,67 EUR 
1.1.1.2 Einzelgrabstätte für eine Belegung, 15 Jahre (Friedhof Hubbelrath) 349,59 EUR 
1.1.1.3 Einzelgrabstätte für eine Belegung, 20 Jahre (Friedhöfe Angermund und Kalkum) 466,12 EUR 

1.1.2 Grabstätten für Verstorbene über 5 Jahre 
1.1.2.1 Einzelgrabstätte, 20 Jahre 1.030,18 EUR 
1.1.2.2 Einzelgrabstätte, 25 Jahre (ordnungsrechtlich bestimmte Einzelgrabfelder auf dem Friedhof Gerresheim) 1.287,73 EUR 
1.1.2.3 Einzelgrabstätte, 30 Jahre (Friedhöfe Angermund und Kalkum) 1.545,27 EUR 
1.1.2.4 Wahlgrabstätte, 20 Jahre 1.346,00 EUR 
1.1.2.5 Wahlgrabstätte, 30 Jahre 2.019,00 EUR 
1.1.2.6 Wahlgrabstätte mit Trennplatten, 20 Jahre 1.417,20 EUR 
1.1.2.7 Wahlgrabstätte mit Trennplatten, 30 Jahre 2.125,80 EUR 
1.1.2.8 Wahlgrabstätte 1. Größe von mindestens 3 m Länge, 30 Jahre 3.070,80 EUR 
1.1.2.9 Wahlgrabstätte 1. Größe von mindestens 3 m Länge mit Trennplatten, 30 Jahre 3.177,30 EUR 
1.1.2.10 Zwei- und mehrstellige Wahlgrabstätte in Sonderlage, 30 Jahre je Grabstelle 4.711,20 EUR 
1.1.2.11 Zwei- und mehrstellige Wahlgrabstätte in Sonderlage mit Trennplatten, 30 Jahre je Grabstelle 4.817,70 EUR 
1.1.2.12 Bei jeder Inanspruchnahme einer Wahlgrabstätte für die Tiefbeisetzung einer/eines Verstorbenen ist bis zum 

Ablauf ihrer Ruhefrist ein Zuschlag zu zahlen. Er beträgt für jedes angefangene Jahr 35,53 EUR 
1.1.2.13 Parkwahlgrab, 20 Jahre und deren Pflege 3.183,90 EUR 

1.2 Urnengrabstätten 
1.2.1 Einzelgrabstätte, 20 Jahre 929,33 EUR 
1.2.2 Wahlgrabstätte für 3 Urnen, 20 Jahre 1.287,80 EUR 
1.2.3 Wahlgrabstätte für 5 Urnen, 30 Jahre 2.433,00 EUR 
1.2.4 Wahlgrabstätte im Baumfeld, 30 Jahre und deren Pflege 2.494,20 EUR 
1.2.5 Wahlgrabstätte Kolumbarium für 2 Urnen je Grabkammer, 30 Jahre 1.945,80 EUR 

1.3 Nach- und Wiedererwerb von Nutzungsrechten je Jahr der Verlängerung 
1.3.1 Wahlgrabstätte 67,30 EUR 
1.3.2 Wahlgrabstätte mit Trennplatten 70,86 EUR 
1.3.3 Wahlgrabstätte 1. Größe 102,36 EUR 
1.3.4 Wahlgrabstätte 1. Größe mit Trennplatten 105,91 EUR 
1.3.5 Wahlgrabstätte in Sonderlage 157,04 EUR 
1.3.6 Wahlgrabstätte in Sonderlage mit Trennplatten 160,59 EUR 
1.3.7 Wahlgrabstätte für 3 Urnen 64,39 EUR 
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lfd.Nr. Gebührentatbestand Gebühr 

1.3.8 Wahlgrabstätte für 5 Urnen 81,10 EUR 
1.3.9 Wahlgrabstätte im Baumfeld und deren Pflege 83,14 EUR 
1.3.10 Wahlgrabstätte Kolumbarium für 2 Urnen je Grabkammer, je Jahr 64,86 EUR 
1.3.11 Parkwahlgrab 159,19 EUR 

1.4 Nebenleistungen zum Nutzungsrecht an einer Grabstätte 
1.4.1 Genehmigung für das Verlegen einer Sargeinzelgrabeinfassung (Gebühr inkl. Abräumung) 50,50 EUR 
1.4.2 Umschreibung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte 22,34 EUR 
1.4.3 Grabmalgenehmigung 50,15 EUR 

2 Bestattungen 

2.1 Sargbestattungen 
2.1.1 Sargbestattung von Verstorbenen bis 5 Jahre 269,49 EUR 
2.1.2 Sargbestattung in Einzelgrabstätte 714,07 EUR 
2.1.3 Sargbestattung in Wahlgrabstätte 1.012,29 EUR 
2.1.4 Sargbestattung in Tiefengrab 1.211,80 EUR 
2.1.5 Zwei gleichzeitige Sargbestattungen in eine Wahlgrabstätte 1.386,45 EUR 

2.2 Urnenbeisetzungen 
2.2.1 Urnenbeisetzung (auch für Verstorbene bis 5 Jahre) 399,28 EUR 

2.3 Zuschlag für Bestattungen außerhalb der Bestattungszeiten 
2.3.1 Zuschlag für Bestattungen außerhalb der Bestattungszeiten, je Arbeitsstunde 11,71 EUR 

3 Grabstätten inklusive Beisetzung und Pflege 

3.1 Sarggrabstätten 
3.1.1 Bestattung in einer Sargrasengrabstätte und deren 20-jährige Pflege 2.182,45 EUR 

3.2 Urnengrabstätten 
3.2.1 Urnenbeisetzung in einem anonymen Grab und dessen 20-jährige Pflege 1.306,32 EUR 
3.2.2 Beisetzung in einer Urnenrasengrabstätte und deren 20-jährige Pflege 1.467,16 EUR 
3.2.3 Beisetzung in eine Urneneinzelgrabstätte im Baumfeld und deren 20-jährige Pflege 2.043,22 EUR 
3.2.4 Ascheverstreuung im Streufeld, inklusive 20-jähriger Pflege 1.457,96 EUR 
3.2.5 Aschevergrabung im Waldfeld, inklusive 20-jähriger Pflege 1.457,96 EUR 

Mit den Gebühren nach laufenden Nummern 2.1 bis 3.2.5 sind die Annahmeformalitäten, 
die Kosten der Grabanfertigung, Grabschließung und Kranzüberführung abgegolten. 

4 Trauerräume 

4.1 Nutzung eines Aufbahrungsraumes 141,06 EUR 
4.2 Nutzung einer Kapelle inklusive Zubehör für 20 Minuten 215,40 EUR 
4.3 Zuschlag Verlängerung der Kapellennutzung auf 30 Minuten, Sargbestattung 151,34 EUR 
4.4 Zuschlag Verlängerung der Kapellennutzung auf 30 Minuten, Urnenbestattung 122,25 EUR 

5 Umbettungen 

5.1 Ausgrabung eines Sarges (in der Ruhefrist) 3.415,54 EUR 
5.2 Ausgrabung eines Sarges (nach der Ruhefrist) 1.423,16 EUR 
5.3 Wiederbeisetzung nach abgelaufener Ruhefrist 553,84 EUR 
5.4 Tieferlegung von Gebeinen für Tiefgrab 1.834,80 EUR 
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lfd.Nr. Gebührentatbestand Gebühr 

5.5 Ausgrabungszuschlag Tiefgrabstätte 1.034,99 EUR 
5.6 Ausgrabung einer Urne 431,96 EUR 
5.7 Wiederbeisetzung einer Urne 263,60 EUR 

6 Pflege von Grabstätten 
6.1. Pflege einer Einzelgrabstätte für Verstorbene bis 5 Jahre oder einer Urnengrabstätte, abgerundet 

auf volle Jahre, je Jahr 29,79 EUR 
6.2 Pflege einer Einzelgrabstätte für Verstorbene über 5 Jahre oder einer Wahlgrabstätte, abgerundet 

auf volle Jahre, je Jahr 59,58 EUR 
Die Gebührensätze unter der laufenden Nummer 6 gelten für Fälle, in denen vor Ablauf des Nutzungsrechtes 
auf den Wiedererwerb verzichtet wurde und der Stadt die Pflege der Grabstätte bei sofortiger Abräumung 
bis zum Ende des Nutzungsrechtes übertragen wird oder die Friedhofsverwaltung die Pflege durchführen muss, 
da die Grabstätte ungepflegt ist. 

7 Einäscherungen und Nebenleistungen 

7.1 Einäscherungen 
7.1.1 Einäscherung von Verstorbenen bis 5 Jahre inklusive Kühlraumnutzung und Aschekapsel und 19% Umsatzsteuer 145,80 EUR 
7.1.2 Einäscherung von Verstorbenen inklusive Kühlraumnutzung und Aschekapsel und 19% Umsatzsteuer 316,55 EUR 

7.2 Nebenleistungen zur Urne 
7.2.1 Aufbewahren einer Urne nach einem Monat, je angefangenen Monat 13,41 EUR 
7.2.2 Aufbewahren einer Urne nach einem Monat, je angefangenen Monat inkl. 19% Umsatzsteuer 15,96 EUR 
7.2.3 Postversand einer Urne 52,35 EUR 
7.2.4 Postversand einer Urne inkl. 19% Umsatzsteuer 62,30 EUR 
7.2.5 Überführung einer Urne vom Krematorium Stoffeln zur Beisetzung auf einem anderen städtischen Düsseldorfer Friedhof 33,52 EUR 

Artikel 2 

Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 
Die gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 
durch den Haupt- und Finanzausschuss der Lan
deshauptstadt Düsseldorf am 30. November 
2020 beschlossene „Satzung zur Änderung des 
Gebührentarifs zur Gebührensatzung für die 
Friedhöfe der Landeshauptstadt Düsseldorf“ 
vom 24. November 2003 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekom
men dieser Satzungen nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma
chung) nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah
ren wurde nicht durchgeführt, 



2. die Satzung zur Änderung des Gebührenta
rifs zur Gebührensatzung für die Friedhöfe 
der Landeshauptstadt Düsseldorf ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

3. der Oberbürgermeister hat den Beschluss 
des Haupt- und Finanzausschusses vorher 
beanstandet oder 




4. der Form- oder Verfahrensmangel ist 

gegenüber der Landeshauptstadt Düssel







dorf vorher gerügt und die dabei verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich
net worden, die den Mangel ergibt. 



Düsseldorf, den 09.12.2020 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 
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Ausgabe Erscheinungstag 
jeweils Samstag 

Redaktionsschluss 
jeweils Montags mit Ausnahmen* 

1/2 Doppelausgabe 16. Januar 11. Januar 

3 23. Januar 18. Januar 

4 30. Januar 25. Januar 

5 06. Februar 01. Februar 

6 13. Februar 08. Februar 

7/8 Doppelausgabe 27. Februar 22. Februar 

9 06. März 01. März 

10 13. März 08. März 

11 20. März 15. März 

12 27. März 22. März 

13/14 Doppelausgabe 10. April 1. April ( * Donnerstag ) 

15 17. April 12. April 

16 24. April 19. April 

17/18 Doppelausgabe 08. Mai 03. Mai 

19/20 Doppelausgabe 22. Mai 17. Mai 

21 29. Mai 21. Mai ( * Freitag ) 

22/23 Doppelausgabe 12. Juni 07. Juni 

24 19. Juni 14. Juni 

25 26. Juni 21. Juni 

26/27 Doppelausgabe 10. Juli 05. Juli 

28/29 Doppelausgabe 24. Juli 19. Juli 

30/31 Doppelausgabe 07. August 02. August 

32/33 Doppelausgabe 21. August 16. August 

34 28. August 23. August 

35 04. September 30. August 

36 11. September 06. September 

37 18. September 13. September 

38 25. September 20. September 

39 02. Oktober 27. September 

40/41 Doppelausgabe 16. Oktober 11. Oktober 

42/43 Doppelausgabe 30. Oktober 25. Oktober 

44 06. November 29. Oktober ( * Freitag ) 

45 13. November 08. November 

46 20. November 15. November 

47 27. November 22. November 

48 04. Dezember 29. November 

49 11. Dezember 06. Dezember 

50 18. Dezember 13. Dezember 

51/52 Doppelausgabe 30. Dezember 20. Dezember 

*Bei umfangreichen Veröffentlichungen wird um vorherige Ankündigung gebeten. Änderung des Abgabetermins nach Absprache möglich. 

Ferienzeiten 2021: 
Osterferien: 29. März bis 09. April 2021 
Pfingsten: 25. Mai 2021 
Sommerferien: 05. Juli bis 17. August 2021 

Herbstferien: 11. Oktober bis 22. Oktober 2021 
Weihnachtsferien: 24. Dezember bis 07. Januar 2022 
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